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Dritter Teil

Die ö r t l i c h e n  R ä t e  

Abschnitt I
Rechtliche Stellung und Bildung der örtlichen Räte 

§28
(1) Die Räte sind die vollziehenden und verfügenden Organe 

der Volksvertretungen. Sie sind der Volksvertretung für ihre 
gesamte Tätigkeit verantwortlich und rechenschaftspflichtig. Sie 
sind dem Ministerrat und den höheren Räten unterstellt und 
rechenschaftspflichtig.

(2) Die Räte sind Kollegialorgane.
(3) Der Vorsitzende und die Mitglieder der Räte tragen gegen

über der Volksvertretung die persönliche Verantwortung für die 
Arbeit des Rates.

(4) Der Vorsitzende und die Mitglieder der Räte tragen gegen
über dem Rat die persönliche Verantwortung für die ihnen über
tragenen Aufgabengebiete.

(5) Die Räte werden im Rechtsverkehr durch den Vorsitzenden 
oder durch das von diesem beauftragte Mitglied des Rates ver
treten.

§29
(1) Die Räte werden von der Volksvertretung gewählt.
(2) Dem Rat gehören an: der Vorsitzende des Rates, die (der) 

Stellvertreter des Vorsitzenden, die weiteren Mitglieder des 
Rates und der Sekretär.

(3) In den Stadtkreisen trägt der Vorsitzende des Rates die 
Bezeichnung Oberbürgermeister, in den Stadtbezirken Bezirks
bürgermeister, in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden 
Bürgermeister. Die Stellvertreter des Vorsitzenden und die wei
teren Mitglieder des Rates in den Städten, Stadtbezirken und 
Gemeinden tragen die Bezeichnung Stadtrat beziehungsweise 
Gemeinderat.

(4) Die Mitglieder der Räte sollen Abgeordnete sein.
(5) Die Zusammensetzung der Räte wird durch Richtlinien des 

Ministerrates geregelt.

§30
(1) Die Räte bedürfen zur Ausübung ihrer Tätigkeit des Ver

trauens der Volksvertretung. Der Rat oder einzelne Mitglieder 
des Rates können von der Volksvertretung abberufen werden.
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